
Anhang zu § 2 Absatz 1 

 

PRAKTIKANTENVERTRAG 

gemäß § 2 ORA-E-DRS 

 

Zwischen       

 

vertreten durch       

(Träger des Praktikums, nachfolgend: Dienstgeber) 

 

und 

 

Herrn/Frau       

(nachfolgend: Praktikant  bzw. Praktikantin) 

 

geboren am       

 

(gesetzlich vertreten durch)       

 

wohnhaft       

 

Konfession       

 

wird folgender Praktikantenvertrag geschlossen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platzhalter für das Logo der anstellenden Einrichtung 



 

§ 1 

(1) Der/die Praktikant/in wird während der praktischen Tätigkeit, die nach der Ausbildungsordnung der staatli-

chen Anerkennung als       vorauszugehen hat, beschäftigt. 

(2) Das Praktikumsverhältnis beginnt am       und endet am      . 

(3) Das Praktikum wird  

 in Vollzeit 

 in Teilzeit mit……v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (das ent-

spricht derzeit……Wochenstunden) 

      absolviert. 

§ 2 

Die Probezeit beträgt gemäß § 3 Absatz 1 ORA-E-DRS einen Monat. 

§ 3 

Das Praktikumsverhältnis bestimmt sich nach  

a) der Ordnung zur Regelung des Anerkennungspraktikums im erzieherischen Bereich in der Diözese Rotten-

burg-Stuttgart (ORA-E-DRS) in der jeweils geltenden Fassung, 

b) den aufgrund der Zentral-KODA-Ordnung erlassenen Rechtsvorschriften,  

c) den Dienstvereinbarungen mit der Mitarbeitervertretung  

in ihren jeweils geltenden Fassungen. 

§ 4 

Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes mit den sich daraus ergebenden besonderen Rechten und Pflichten 

ist Bestandteil des Praktikantenvertrages. 

§ 5 

Die Vergütung beträgt gemäß § 8 Absatz 1 ORA-E-DRS z. Zt.       € brutto monatlich. 

§ 6 

(1) Zu diesem Praktikantenvertrag wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

      

      

 (2) Die Nebenabrede kann unabhängig von diesem Praktikantenvertrag mit einer Frist 

 von 2 Wochen zum Monatsschluss 

 von       zum       gesondert schriftlich gekündigt werden. 

(3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

§ 7 

Sonstige Vereinbarungen: 

      

      

      

      

§ 8 

(1) Ansprüche aus dem Praktikumsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von 12 

Monaten nach Fälligkeit von den Praktikanten oder vom Dienstgeber in Textform geltend gemacht werden. 

Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leis-

tungen aus. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.  



 

___________________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum     Ort, Datum 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Dienstgeber     Praktikant/in 

 

       ___________________________________ 

       bei Minderjährigen Unterschrift der/des  

       gesetzlichen Vertreterin/Vertreters  

 

Anlagen des Praktikantenvertrages: 

 

 Grundordnung des kirchlichen Dienstes  

 

 Dienstordnung 

 

 Aufgabenbeschreibung  

 

 Derzeit bestehende Dienstvereinbarungen1 

 

       

 

Hinweis bzw. Merkblätter betreffend 

• Verpflichtung kirchlicher Datenschutz 

• Belehrung und Info AGG 

 

wurden Herrn/Frau       am       anlässlich der Vereinbarung dieses Praktikantenvertrages überge-

ben/ausgehändigt. 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift Praktikant/Praktikantin 

                                                      
1
Hier sind die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Dienstvereinbarungen aufzulisten und der/dem 

Praktikantin/Praktikanten bei Vertragsschluss in geeigneter Form (z. B. elektronisch oder bei Bedarf in Papier-

form) zur Verfügung zu stellen. 


